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 Veröffentlicht am 04.11.2005

Norm

ABGB §1431 A

WRG §27 Abs1 lita

WRG §29 Abs1

WRG §29 Abs5

WRG §63 litb

WRG §99 Abs1 lite

Rechtssatz

Obwohl das WRG einen engen Konnex zwischen Zwangsrechtseinräumung und Entschädigungsfestsetzung herstellt,

fehlt dem Gesetz eine entsprechende Regelung über die Rückzahlung geleisteter Beträge im Fall des Erlöschens von

Wasserbenutzungsrechten bzw Zwangsrechten. Es muss insoweit auf die allgemeinen Vorschriften über Ansprüche

aus Zahlung einer Nichtschuld, also auf die §§ 1431 f ABGB zurückgegri;en werden. Dem steht nach Aufhebung des

„Enteignungsbescheides" auch nicht die Rechtskraft des „Entschädigungsbescheides" entgegen.
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